
AUF EINEN BLICK

Q Selbst wenn im Vertrag stand,
dass Änderungen des Kontrakts
der Schriftlichkeit bedürfen, wurde
das von den Gerichten bisher nicht
so eng gesehen. Die Klausel hatte
nur beweisrechtliche Bedeutung.
Grundsätzlich konnten die Verträge
also mündlich geändert werden.
Eine neue Entscheidung des OGH
könnte bedeuten, dass Verträge
mit Schriftlichkeitsklausel doch nur
schriftlich geändert werden dürfen.
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Qualifikation.
Handschlag mit Lösungsmöglichkeit. [Illustration: Vinzenz Schüller]
Es droht das Ende der Handschlagqualität
VERTRAGSREGELN. OGH-Entscheidung zur Schriftlichkeitsklausel könnte Judikaturänderung einläuten.
VON PHILIPP AICHINGER

WIEN. Verträge zu schließen ist in
Österreich recht einfach: Man
kann dies per schriftlicher Verein-
barung machen, durch Hand-
schlag, durch Kopfnicken – oder
indem man sich einfach mündlich
über die Vertragspunkte einigt.
Und auch das Ändern von Verträ-
gen war bisher sehr simpel: Selbst
wenn in einem (schriftlichen) Ver-
trag festgehalten wurde, dass Än-
derungen des Kontrakts wiederum
der Schriftform bedürfen, wurde
das von den Gerichten nicht so
eng gesehen. So konnte man trotz-
dem vom schriftlichen Vertrag ab-
gehen, indem man ihn mündlich
ausdrücklich ändert oder etwa
einfach die Praxis stillschweigend
anders gestaltet. Die Vereinbarung
der Schriftform hatte also nur be-
weisrechtliche Bedeutung: Wer
behauptete, dass man eine andere
Regelung als im ursprünglichen
Vertrag vereinbart hat, musste dies
beweisen.

Eine Entscheidung des Obersten
Gerichtshofs (7 Ob 35/08k) könnte
aber das Ende für die bisherigen
Vertragsregeln bedeuten. Denn die
Höchstrichter entschieden, dass
durch einen Handschlag der
schriftliche Vertrag nicht geändert
werde. Zur Vorgeschichte: Ein Bau-
unternehmen bestellte bei einem
Lieferanten Stahl. Der für eine be-
stimmte Menge vereinbarte Preis
sollte eine gewisse Zeit gültig sein.
Im schriftlichen Vertrag wurde
festgehalten: „Abänderungen und
Ergänzungen des Auftragsschrei-
bens und seiner Bestandteile be-
dürfen zu ihrer Rechtswirksamkeit
der schriftlichen Bestätigung bei-
der Vertragspartner.“ Dies gelte
auch für den Fall einer Vereinba-
rung des Abgehens von dieser
Schriftform. Als ausdrücklich zu-
lässig wurde im Vertrag aber auch
erklärt, wenn mündliche Vereinba-
rungen nachträglich von einem
Vertragspartner schriftlich bestä-
tigt werden und der andere nicht
widerspricht.

Einmal wurde der Preis zwischen
den Partnern schriftlich gemindert.
Die zweite Herabsetzung des Prei-
ses erfolgte aber nur mehr per
Handschlag: Dabei einigte man
sich unter anderem auf eine Gut-
schrift für den Käufer sowie auf
einen neuen Preis pro Tonne. Als
der Käufer die mündliche Einigung
noch einmal in einem schriftlichen
Aktenvermerk dem Lieferanten
mitteilte, widersprach dieser (nach
mehr als einem Monat) schriftlich:
Für den Lieferanten handelte es
sich nämlich um keine Abma-
chung, sondern bloß um ange-
dachte Lösungsvorschläge. Nun
waren die Gerichte am Zug: Sie
mussten klären, ob der Vertrag
durch den Handschlag geändert
wurde oder nicht. In den beiden
ersten Instanzen scheiterte der
Lieferant. So stellte das Berufungs-
gericht ausdrücklich fest, dass
man auch mündlich von einem
Vertrag abgehen kann – selbst
wenn in diesem ausschließlich
Schriftlichkeit vereinbart wurde.

„Stillschweigender“ Handschlag?
Der Oberste Gerichtshof hatte zu
dem Fall aber überraschende Wor-
te parat: Er meinte, dass die
mündlich getroffene Vereinbarung
nicht den schriftlichen Vertrag ge-
ändert habe. Denn ein derartiges
Abgehen vom Schriftlichkeitser-
fordernis sei im Lichte des stren-
gen Paragrafen 863 ABGB proble-
matisch. Diese Norm hält fest,
dass stillschweigende Vereinba-
rungen nur gültig sind, wenn es
keinen vernünftigen Grund gibt,
an der Vereinbarung zu zweifeln.
Und bloß aus dem Umstand, dass
die Vertragspartner ihre mündli-
che Vereinbarung mit Handschlag
bekräftigten, könne man noch
nicht mit der nötigen Sicherheit
sagen, dass die Vertragspartner
vom Erfordernis der Schriftlichkeit
abgehen wollten.

Eine Entscheidung, die beim
Wiener Anwalt Hermann Wenusch
– er war am Verfahren nicht betei-
ligt – für Unverständnis sorgt.
„Was anderes als einen Hand-
schlag nach mündlicher Verhand-
lung und Einigung will man denn
noch?“, meint Wenusch gegen-
über der „Presse“. In Wahrheit
komme es nicht einmal auf den
Handschlag an, sondern nur auf
das zuvor erzielte Willensüberein-
kommen. Der Handschlag sei nur
mehr eine förmliche Bekräftigung,
dass man es wirklich ernst ge-
meint hat. Und überdies irre sich
das Gericht, wenn es den Hand-
schlag als stillschweigende Hand-
lung im Sinne des Paragrafen 863
ABGB wertet. Denn ein Hand-
schlag sei eine ausdrückliche Äu-
ßerung des Willens. Wenusch ortet
weitreichende Folgen, falls die
Entscheidung eine neue Judika-
turlinie einleitet. Ein Beispiel: Ein
Vertrag mit Schriftformklausel legt
ein bestimmtes Entgelt für eine
gewisse Menge fest. Mündlich
wird später eine Ausweitung der
Menge vereinbart. Das wäre nun
keine gültige Änderung des alten
Vertrags mehr. Sehr wohl könne
aber die mündliche Abmachung
als neuer Vertrag (über die Diffe-
renzmenge, die vom alten Vertrag
nicht umfasst ist) gelten. Das Ziel
der Parteien wäre also erreicht.
Anders aber, wenn die Parteien
nach dem schriftlichen Vertrag
eine Reduktion der Menge münd-
lich vereinbaren: Dies könnte auf
den ersten Blick nicht wirken. Das
sei ein Wertungswiderspruch, so
Wenusch, der allenfalls nur durch
umständliche Konstruktionen be-
seitigt werden könnte.

Letztes Wort nicht gesprochen
Allerdings: Es ist noch nicht ge-
sagt, dass es wirklich zu einer neu-
en Judikaturlinie kommt: Denn
der OGH verwies im Ergebnis die
Angelegenheit zur Ergänzung von
Feststellungen nur ans Erstgericht
zurück. Dort könnte ein neues
Vorbringen auch noch neue
Grundlagen für das endgültige Ur-
teil schaffen.
Wir sind eine der führenden österreichischen
Wirtschaftssozietäten und suchen zur Ver-
stärkung unseres Teams
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Erwartet werden Freude an ausgezeichneter juris-
tischer Arbeit, überdurchschnittliches Engagement,
Teamgeist und Verantwortungsbewusstsein sowie
ausgezeichnete, in der Praxis erprobte Englisch-
kenntnisse. Die erfolgreich abgelegte Rechtsan-
waltsprüfung ist von Vorteil.
Bitte senden Sie Ihre aussagekräftige Bewerbung
per E-Mail an Dr. Martin Maxl, Weber Maxl &
Partner Rechtsanwälte GmbH, Rathausplatz 4,
1010 Wien, m.maxl@webermaxl.at
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Alles, was
Wirtschaftsrecht ist
WIEN/RUST (red.). Am 16. und 17.
Oktober steht Rust am Neusiedler-
see wieder ganz im Zeichen des
Wirtschaftsrechts: Der Konferenz-
und Seminarveranstalter Business
Circle lädt in Kooperation mit der
„Presse“ als Medienpartner zum
12. Jahresforum Recht und Steu-
ern („RuSt 08“). 250 Juristen und
Steuerexperten treffen sich zu
zwei Tagen geballter Information
und Diskussion.

Unter fachlicher Gesamtleitung
von Rechtsanwalt Univ.-Prof.
Hanns F. Hügel referieren 50 aner-
kannte Experten aus Wissenschaft
und Praxis über aktuelle Fragen
des Kapitalmarkt-, Unterneh-
mens-, Steuer- und Bankrechts.
Als Einstiegsthemen werden wahl-
weise die „Unternehmens-
akquisition über die deutsch-ös-
terreichische Grenze“ und „Key
Points und Fallstricke bei interna-
tionalen Verträgen“ geboten.

Information: Business Circle,
Andreasgasse 6, 1070 Wien, Tel:

01/522 58 20-24, Verena Feilenreiter,
Mail: anmeldung@businesscircle.at

Web: www.businesscircle.at
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